


Es ist nicht die Aufgabe des Landkreises Mittelsachsen zu beurteilen, inwiefern eine solche Verletzung 

durch Geschäftspartner in anderen Kontexten gegeben sein könnte. Dies ist die Aufgabe der Rechtspre­

chung. 

3. Sind sogenannte konkrete zivilgesellschaftliche Bedürfnisse in das Projekt involviert? Wenn ja, wel­

che konkret?

Der Ausgangspunkt des Projektes war eine Entwicklungswerkstatt im Rahmen des Projektes „Aller.Land -

zusammen gestalten, Strukturen stärken", die im Jahr 2024 in Jena stattfand. 

Der 1. Beigeordnete wurde mit Beschluss des Kreistages Mittelsachsen vom 11. Dezember 2024 beauf­

tragt, fristgemäß den Antrag für die Umsetzungsphase des Programmes Aller.Land beim Bundespro­

gramm Ländliche Entwicklung und Regionale Wertschöpfung einzureichen. 

Vorausgegangen war eine Entwicklungsphase, an der sich die Mittelsächsische Kultur gGmbH im Auftrag 

des Landkreises Mittelsachsen beteiligt hat. Diese wurde durch das Programm mit 40.000 Euro gefördert, 

mit dem Ziel, beteiligungsorientierte Vorhaben für die Region zu entwickeln. Für die Umsetzungsphase 

sollten im Rahmen des Programmes nach Vorlage der Konzepte aus 97 Regionen insgesamt 30 Regionen 

ausgewählt werden. Wäre die Mittelsächsische Kultur gGmbH ausgewählt worden, wäre verteilt über 

sechs Jahre eine Bezuschussung von bis zu insgesamt 1.350.000 Euro möglich gewesen. Ausweislich der 

im Internet veröffentlichen Programmbeschreibung verfolgt das Programm das Ziel, die Partner aus Kul­

tur, Kommunen und Zivilgesellschaft zu vernetzen. 

4. Welche Maßnahmen plant die Landkreisverwaltung, um sicherzustellen, dass öffentlich finanzierte 

Kultur- und Bildungsprojekte der Musikschule Mittelsachsen parteipolitisch neutral bleiben und nicht 

zur Ausgrenzung großer Teile der mittelsächsischen Bevölkerung beitragen?

Die inhaltliche und qualitative Arbeit der Musikschule ist bereits einer Vielzahl von Regelungen unterwor­

fen, darunter zählen neben den allgemeinen gesetzlichen Regelungen, der Gesellschaftsvertrag, die Defi­

nition einer Musikschule gemäß dem Verband deutscher Musikschulen https://www.musikschu­

len.de/musikschulen/index.html sowie die Zuwendungskriterien der Fördermittelgeber. 

Im Gesellschaftsvertrag ist unter § 2 Abs. 2 eindeutig geregelt, dass der Zugang zu den Angeboten allen 

Bevölkerungsschichten zu ermöglichen ist, so dass eine Ausgrenzung von Teilen der Bevölkerung ausge­

schlossen ist. 

Aus der Definition des Musikschulverbandes und den Förderkriterien geht klar hervor, dass die Aufgaben 

von Musikschulen in der musikalischen Bildung liegen. 

Das zuständige Kontrollgremium ist der Aufsichtsrat, in dem die Geschäftsführung regelmäßig über die 

Entwicklung der Einrichtungen und wesentliche Projekte berichtet. 

Zusätzliche Maßnahmen der Landkreisverwaltung sind nicht erforderlich. 

Mit freundlichen 

/c 
Sven Krü r 
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